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MERKBLATT ZUGTEILNAHME 
 
Straßenverkehrsrechtliche Vorschriften sind auch bei dieser Veranstaltung zwingend 
einzuhalten. Dies gilt insbesondere für Kraftfahrzeuge und Wagengespanne, die speziell für die 
Zugteilnahme einer Abnahme durch den TÜV bedürfen. Entsprechende Papiere sind 
mitzuführen.  

Der zugewiesene Platz in der Zugaufstellung ist bis spätestens 13.00 Uhr einzunehmen. Eine 
spätere Einfahrt in die Zugaufstellung ist nur noch in Ausnahmefällen möglich!  

JEDES Fahrzeug muss an jeder Achse von jeweils 2 Fahrzeugbegleitern (Wagenengel) 
abgesichert sein. Gemäß den Vorschriften der Stadt Köln müssen die Wagenengel mindestens 
18 Jahre alt sein. Die Wagenengel müssen durch gelbe oder orangefarbene Signal-Warnwesten 
gekennzeichnet sein.  

Den Anordnungen der Ordnungskräfte des Zuges ist unbedingt Folge zu leisten. 
Zuwiderhandlungen führen zum Ausschluss aus dem Zug.  

Um den reibungslosen Ablauf des Zuges zu gewährleisten, haben die Fahrzeugführer bzw. die 
Schild-Träger (siehe unten) dafür sorgen, dass keine Lücken über 10 Meter zur vorausfahrenden 
Gruppe entstehen.  

Die Erlaubnis zur Zugteilnahme wird durch die Aushändigung der Zugnummer erteilt. Das 
eigenmächtige Austauschen der Zugnummern ist nicht erlaubt. Die Zugnummern werden vom 
Veranstalter vergeben. Der Abholtermin ist aus der Homepage der IGRK ersichtlich bzw. wird bei 
der Infoveranstaltung bekannt gegeben.   

Neben den Zugnummern erhalten die Gruppen zusätzlich großformatige Schilder mit der 
Bezeichnung der Gruppe. Das Vorwegtragen der Schilder durch die Gruppe ist Pflicht.  

Angetrunkenen Personen / Zugteilnehmern ist die Teilnahme verwehrt. Für Fahrzeugbegleiter / 
Wagenengel gilt während der gesamten Veranstaltung absolutes Alkoholverbot.  

Verpackungen des Wurfmaterials sind nicht auf privaten Grundstücken oder Bürgersteigen zu 
entsorgen.  

Die Auswahl des Wurfmaterials sollte sorgfältig vorgenommen werden. Das Werfen von Obst 
und scharfkantigen größeren Verpackungen (Pralinen) ist nicht erlaubt.  

Gegen Werbeaufdrucke auf dem Wurfmaterial werden keine Einwände erhoben. Es ist jedoch 
nicht erlaubt, aus einer Brauchtumsveranstaltung eine unangemeldete Werbeveranstaltung zu 
machen.  

Das Werfen von Wurfmaterial ist auf den Zugweg beschränkt. Dies gilt insbesondere bei 
Zugende bzw. bei der Auflösung des Zuges, da sich der Einsatz der städtischen Reinigungskräfte 
auf diese Bereiche nicht mehr erstreckt. Der Zugweg endet auf der Brückenstr./Höhe Frankstr.  
 

Wichtige Rufnummern:  

Zugleiter: Simon Schwieren      +49 (0) 151 681 777 39  
IGRK: Bernd Nahrendorf       +49 (0) 177 372 526 7 
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